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Allgemeinverfügung 
Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen anlässlich der Eindämmung 
der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-Viruserreger SARS-CoV-2 (im Fol-
genden "SARS-CoV-2") 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Durch den 
vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. durch Husten, Nie-
sen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es zu Über-
tragungen von Mensch zu Mensch kommen, die unter ungünstigen Bedingungen viele Perso-
nen betreffen können. 
 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1, 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 S. 1 IfSG1 wird folgende Allgemeinverfü-
gung erlassen:  
 

1. Es ist untersagt, im gesamten Gebiet des Landkreises Rotenburg (Wümme) öffentli-
che oder private Großveranstaltungen innerhalb und außerhalb geschlossenen Räu-
men mit einer zu erwartenden Teilnehmerzahl von mehr als 1.000 Personen durchzu-
führen. 

 
2. Die Anordnung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung. Widerspruch und 

Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben keine aufschiebende Wir-
kung.  
 

3. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG wird hingewiesen.  
 
Begründung 
 
Zu 1.  
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festge-
stellt, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG die notwendigen Schutz-
maßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank-
heiten erforderlich ist.  
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist nach § 3 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 3 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NGöGD zuständige Behörde im Sinne des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
und gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung 
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. Unter den Voraussetzungen des § 28 
Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder 
sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, 
die eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 
 
Bei Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Personen ist aufgrund der aktuellen 
Erkenntnislage davon auszugehen, dass in der Regel keine Schutzmaßnahmen durch die 
Veranstalter getroffen werden können, die gleich effektiv aber weniger eingriffsintensiv sind 
als die Veranstaltung nicht durchzuführen. Die Nichtdurchführung ist zur Risikominimierung 

                                                            
1 Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 
(BGBl. I S. 148) geändert worden ist. 
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erforderlich, um nach dem Stand der medizinischen Erkenntnisse besonders vulnerable Per-
sonengruppen vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu schützen. Wegen der dynamischen 
Ausbreitung von SARS-CoV-2, die sich in den letzten Wochen – auch mit Todesfällen bun-
desweit – gezeigt hat, sind bei der Entscheidung medizinfachliche und epidemiologische Er-
kenntnisse zu berücksichtigen. Bei jeder größeren Menschenmenge besteht latent die Ge-
fahr einer Ansteckung. Jede Nichtdurchführung bzw. Einschränkung von Großveranstaltun-
gen mit einer erwarteten Personenzahl von mehr als 1.000 Personen trägt dem Schutz der 
Bevölkerung vor der Verbreitung von SARS-CoV-2 Rechnung, da sie eine Ansteckung einer 
größeren Anzahl von Personen zumindest verzögern kann. 
 
Zu 2.  
 
Die Anordnung tritt am auf die Bekanntgabe folgenden Tag in Kraft. Sie ist nicht befristet. Bei 
entsprechender erneuter Risikoeinschätzung wird die Allgemeinverfügung aufgehoben. Die 
Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.  
 
Zu 3. 
 
Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme bis zu 25.000 Euro folgt aus § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG. 
Die Anordnung stellt eine Maßnahme nach § 28 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 IfSG dar. 
 
 
Rechtsbehelfsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (Zustellung) Klage 
vor dem Verwaltungsgericht Stade erhoben werden. Die Klage kann schriftlich oder zur Nie-
derschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts, 
Am Sande 4a, 21682 Stade, oder Postfach 3171, 21670 Stade, erhoben werden. Bei dem 
Verwaltungsgericht Stade können nach Maßgabe der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV2) vom 24.11.2017 (in 
der zurzeit gültigen Fassung) in allen verwaltungsgerichtlichen Verfahren auch elektronische 
Dokumente eingereicht werden. 
 
Hinweis 
  
Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die vorgenannten Maßnahmen keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
Rotenburg (Wümme), 12.03.2020 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat  
 
 
 
Luttmann 
 
 

                                                            
2 Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung) vom 24.11.2017, die durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 9. Februar 2018 (BGBl. I S. 200) geändert worden ist. 


